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3UlDPEHO����
   
Seit  der Ant ike sind Akadem ien Orte um fassender Bildung. Im  Kontext  der j üdisch-
christ lichen Tradit ion verstehen sie Bildung als einen philosophisch-geist igen und 
spir ituellen Prozeß.  
 
Die Evangelischen Akadem ien in Deutschland wurden nach dem  Ende des Zweiten 
Weltkrieges in nahezu allen Landeskirchen gegründet . Sie sind Zeichen einer besonderen 
gesellschaft lichen und kulturellen Verantwortung, die die Kirche auf der Grundlage der 
biblischen Botschaft  und der reform atorischen Bekenntnisschriften in der Welt  
wahrnehm en will.  Die Einsicht , während Weltkrieg und nat ional-sozialist ischem  
Völkerm ord nicht  laut  und wirkungsvoll genug für die erste Republik auf deutschem  
Boden einget reten zu sein, hat te dieser besonderen Weltverantwortung nach 1945 neue 
Im pulse verliehen.  
 
1947 wurde die Evangelische Akadem ie Thüringen gegründet . Sie hat  ihren Sitz im  
Neudietendorfer Zinzendorfhaus, dem  ehem aligen Schwesternhaus der heute noch 
ortsansässigen Herrnhuter Brüdergem eine. Auch in den Jahren totalitärer SED-Herrschaft  
war sie bem üht , besondere Inseln der Toleranz und des offenen Dialoges zu schaffen. 
Gegen Ende der DDR exist ierte sie zeitweise nur noch sym bolisch.  
 
Mit  der fr iedlichen Revolut ion 1989/ 90 gewann der Gründungsim puls der Evangelischen 
Akadem ien wiederum  an Aktualität  und Kraft . Es wurde offenbar, dass m assive 
Tradit ionsabbrüche sowohl in den christ lichen Kirchen als auch in der dem okrat ischen 
Kultur in Ostdeutschland zu beklagen sind. 1990 erm öglichte die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Thüringen durch Beschluss der Landessynode einen deut lichen und 
weitbeachteten Neuanfang der Akadem iearbeit  in Thüringen.  
 
Mit  der St iftungsgründung soll der Akadem ie nun eine sichere Zukunftsperspekt ive 
eröffnet  und eine Ent lastung des landeskirchlichen Haushaltes erreicht  werden. Auf dem  
Fundam ent  des evangelischen Glaubens öffnet  die Evangelische Akadem ie Thüringen 
heute vielfält ige Räum e des Gesprächs, der Besinnung und der geist igen Orient ierung.  
 
Als ein "Ort  der Begegnung der gebrannten Kinder der Diktatur und der frust r ierten 
Erwachsenen der Dem okrat ie sowie der Begegnung von Theologie und Prophet ie m it  der 
Rat io von Polit ik-  und Wirtschaftsprozessen" (Joachim  Gauck)  leistet  sie der Gesellschaft  
eine eigensinnige protestant ische Zeitansage, die gespeist  wird aus den biblischen 
Quellen der Weisheit  und des Lebensm utes. 
 
   
����1DPH��5HFKWVIRUP��6LW]���
   
(1)  St iftung führt  den Nam en "St iftung Evangelische Akadem ie Thüringen".  
(2)  Sie hat  ihren Sitz in Neudietendorf bei Erfurt . (3)  Sie ist  eine kirchliche St iftung. 
 
    
����6WLIWXQJV]ZHFN���
   
(1)  Die St iftung dient  der Förderung von Kultur, Wissenschaft , Erwachsenenbildung sowie 
des evangelischen Glaubens-  und Weltverständnisses, insbesondere  
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1. der personellen, ideellen und finanziellen Förderung der Evangelischen Akadem ie 
Thüringen  
   
2. der Unterstützung der von der Evangelischen Akadem ie bet reuten, herausgegebenen 
und erstellten Publikat ionen  
   
   
3. der Erhaltung, Verbesserung und Erweiterung der räum lichen Unterbringung der 
Evangelischen Akadem ie Thüringen  
   
4. der Durchführung von Veranstaltungen -  gegebenenfalls in Zusam m enarbeit  m it  der 
Evangelischen Akadem ie Thüringen im  Bereich der Kultur, Wissenschaft , 
Erwachsenenbildung, Religion und Gesellschaftspolit ik sowie ähnlichen Aufgaben, die 
gem einnützig oder m ildtät ig im  Sinne der Abgabenordnung sind.  
 
(2)  Bei hinreichender sächlicher und finanzieller Ausstat tung sollen Verhandlungen m it  
der Landeskirche aufgenom m en werden m it  dem  Ziel, die Trägerschaft  der Evangelischen 
Akadem ie Thüringen zu übernehm en. 
 
    
����*HPHLQQ�W]LJNHLW���
   
(1)  Die St iftung verfolgt  ausschließlich und unm it telbar gem einnützige Zwecke im  Sinne 
des Abschnit ts "Steuerbegünst igte Zwecke" der Abgabenordnung. Die St iftung ist  
selbst los tät ig. Sie wird nicht  unternehm erisch tät ig und verfolgt  auch nicht  in erster Linie 
eigenwirtschaft liche Zwecke.  
 
(2)  Die Mit tel der St iftung dürfen nur für satzungsgem äße Zwecke verwendet  werden. 
Niem and darf durch unverhältnism äßig hohe Vergütungen begünst igt  werden.  
 
(3)  Die vorangehenden Best im m ungen des § 3 sind nicht  abänderbar. 
 
    
����0LWJOLHGVFKDIW�LQ�2UJDQLVDWLRQHQ���
   
Die St iftung kann anderen Organisat ionen beit reten, sofern hierdurch der St iftungszweck 
gefördert  werden kann. 
 
    
����6WLIWXQJVYHUP|JHQ����
   
(1)  Das St iftungsverm ögen beläuft  sich im  Zeitpunkt  der Errichtung auf 100.000 DM.  
 
(2)  Im  Interesse des langfr ist igen Bestandes der St iftung ist  das St iftungsverm ögen 
ungeschm älert  in seinem  Wert  zu erhalten. Verm ögensum schichtungen sind aus 
wirtschaft lichen Gründen zulässig.  
 
(3)  Zuwendungen wachsen dem  St iftungsverm ögen zu, wenn sie dazu best im m t  sind. Sie 
dürfen nicht  m it  Bedingungen oder Auflagen verbunden sein, die m it  dem  St iftungszweck 
unvereinbar sind.  
 
(4)  Die St iftung kann unselbständige St iftungen t reuhänderisch verwalten, soweit  diese 
m it  dem  St iftungszweck der "St iftung Evangelische Akadem ie Thüringen" vereinbar sind.  
 
(5)  Die St iftung erfüllt  ihre Zwecke nach Abzug der Verwaltungskosten -  aus den 
Ert rägen des St iftungsverm ögens und den dazu best im m ten Zuwendungen Drit ter 
(Spenden) .  
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(6)  Freie Rücklagen dürfen im  Rahm en der steuerlichen Vorschriften (§ 59 Nr. 7 
Abgabenordnung)  gebildet  werden. Darüber entscheiden St iftungsrat  und Vorstand 
gem einsam . In die freie Rücklage eingestellte Bet räge gehören zum  
Grundstockverm ögen nach § 5 (1) .  
 
(7)  Die St iftung ist  berecht igt  ihre Ert räge ganz oder teilweise zweckgebundenen 
Rücklagen (§ 58 Nr. 6 Abgabenordnung)  zuzuführen, wenn und solange dies erforderlich 
ist , um  ihre steuerbegünst igten satzungsm äßigen Zwecke nachhalt ig erfüllen zu können. 
Darüber entscheiden St iftungsrat  und Vorstand gem einsam .  
 
(8)  Das St iftungsverm ögen ist  m it  der Sorgfalt  eines ordent lichen Kaufm annes zu 
verwalten und zu erhalten.  
 
����*HVFKlIWVMDKU����
   
Das Geschäftsjahr ist  das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist  ein 
Rum pfgeschäftsjahr. Es beginnt  m it  der Genehm igung der St iftung.  
 
����6WLIWXQJVRUJDQH����
   
(1)  Organe der St iftung sind der St iftungsvorstand (§ 8)  und der St iftungs-  rat  (§ 9) . 
Best im m te Entscheidungen t reffen beide Organe gem einsam  (§ 10) . Personalunion in 
beiden Grem ien ist  ausgeschlossen.  
 
(2)  Die Am tszeit  eines Organm itgliedes bet rägt  5 Jahre. Anschließende Wiederberufung 
ist  m ehrfach zulässig.  
 
(3)  Die Mitglieder der Organe üben ihre Tät igkeit  ehrenam t lich aus. Sie haben Anspruch 
auf Ersatz angem essener Auslagen.  
 
(4)  Die Organe können sich eine Geschäftsordnung geben.  
 
(5)  Die Mitglieder der Organe haben ihre Tät igkeit  persönlich auszuüben. Vert retung ist  
ausgeschlossen.  
 
    
����'HU�6WLIWXQJVYRUVWDQG���
   
(1)  Der Vorstand besteht  aus  
 
1. einer vom  Landeskirchenrat  best im m ten Person,  
   
2. drei vom  St iftungsrat  auf die Dauer von 5 Jahren gewählten Mitgliedern,  
   
3. dem  Direktor/  der Direktorin der Evangelischen Akadem ie Thüringen. Anstelle eines 
ausgeschiedenen Mitgliedes ist  für den Rest  der Am tszeit  ein neues Mitglied zu berufen.  
 
    
(2)  Der Vorstand führt  die Geschäfte der laufenden Verwaltung und vert r it t  die St iftung 
gericht lich und außergericht lich. Er ist  von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit , 
wenn der St iftungsrat  dem  im  Einzelfall zust im m t . Außerdem  obliegt  es dem  Vorstand:   
 
1. das St iftungsverm ögen zu verwalten,  
   
2. die Geschäfte der St iftung zu besorgen, insbesondere die Entscheidungen der Organe 
auszuführen,  
   
3. den Haushaltsplan für j edes Kalenderjahr (Geschäftsjahr)  aufzustellen,  
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4. die Jahresrechnung zu legen und durch einen Steuerberater, vereidigten Buchprüfer 
oder Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen,  
   
5. Arbeitskräfte anzustellen, sofern der Um fang der St iftungsgeschäfte dies erfordert , 
und die hierzu notwendigen Vert räge abzuschließen,  
   
6. einen oder m ehrere Geschäftsführer anzustellen und abzuberufen sowie seine 
Vergütung festzusetzen;  den Geschäftsführer, insbesondere im  Hinblick auf die 
Sicherstellung und Beachtung des St ifterwillens, zu überwachen,  
   
7. die Entscheidung bei der Wahl des Vorsitzenden des St iftungsrats gem . § 9 (3)  zu 
t reffen.  
 
    
(3)  Der St iftungsvorstand wählt  aus seinen Reihen den Vorsitzenden des Vorstandes 
sowie den ersten und zweiten Stellvert reter.  
 
(4)  Die Vorstandsm itglieder vert reten den Vorstand gericht lich und außer-  gericht lich. 
Jeder hat  Alleinvert retungsm acht . I ntern wird vereinbart , dass die Stellvert reter nur tät ig 
werden, wenn der Vorsitzende verhindert  ist .  
 
(5)  Der Vorsitzende des Vorstandes beruft  die Vorstandssitzungen nach Bedarf, 
m indestens jedoch alle vier Monate ein. Die Ladung erfolgt  schrift lich m it  einer Frist  von 
zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung. Jedes Vorstandsm itglied kann unter 
Angabe der gewünschten Tagesordnung die Einberufung einer Vorstandssitzung 
verlangen. Der Vorsitzende leitet  die Sitzung, bei seiner Verhinderung das älteste 
Vorstandsm itglied.  
 
(6)  Der Vorstand ist  beschlussfähig, wenn m indestens der Vorsitzende und ein weiteres 
Mitglied anwesend sind, ist  dies nicht  der Fall, so hat  der Vorsitzende unverzüglich eine 
neue Sitzung des Vorstandes m it  derselben Tagesordnung zu einem  Zeitpunkt , der 
längstens zwei Wochen später liegen darf, einzuberufen. Die Ladungsfr ist  hierfür bet rägt  
eine Woche. I st  in dieser Sitzung außer dem  Vorsitzenden oder seinem  ersten 
Stellvert reter kein weiteres Mitglied anwesend, entscheidet  dieser allein. Hierauf ist  in der 
Einladung hinzuweisen. Abs. 5 gilt  entsprechend.  
 
(7)  Über j ede Vorstandssitzung ist  eine Niederschrift  zu fert igen, die zum indest  Ant räge 
und Beschlüsse wiedergeben m uss. Der Protokollführer ist  eine von dem  Vorsitzenden 
beizuziehende Person. Die Niederschrift  ist  vom  Vorsitzenden und dem  Protokollführer zu 
unterschreiben. Jeweils eine Abschrift  der Niederschrift  ist  den Mitgliedern des 
Vorstandes und dem  St iftungsrat  zuzuleiten. Nach Ablauf von drei Monaten seit  
Absendung des Protokolls ist  eine Anfechtung eines Beschlusses unzulässig.  
 
(8)  Beschlüsse können auch im  Um lauf schrift lich, per Fax oder telegraphisch gefasst  
werden, wenn alle Mitglieder des Vorstandes m it  diesem  Verfahren einverstanden sind.  
 
   
����6WLIWXQJVUDW����
   
(1)  Der St iftungsrat  besteht  aus m indestens sieben und höchstens zwanzig Personen. Als 
Mitglieder gehören dem  St iftungsrat  an:   
 
1. der Landesbischof/  die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Thüringen  
   
2. ein Vert reter des Landeskirchenrates der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen  
   
3. und weiteren vier bis höchstens achtzehn von den vorhandenen Mitgliedern des 
St iftungsrates gewählte Personen. Dabei soll es sich um  solche handeln, die die Tät igkeit  
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der Evangelischen Akadem ie Thüringen fördern und ihr Anliegen in der Öffent lichkeit  
unterstützen. Anstelle eines ausgeschiedenen Mitgliedes kann für den Rest  der Am tszeit  
ein neues Mitglied zu berufen. 
 
    
(2)  Der St iftungsrat  hat , soweit  nicht  an anderer Stelle dieser Satzung aufgeführt , 
folgende Aufgaben:   
 
1. Beratung und Überwachung des Vorstandes,  
   
2. Genehm igung der Haushaltspläne und Entgegennahm e der Jahresrechnung,  
   
3. Überwachung der von der St iftung geförderten Vorhaben.  
 
   
(3)  Der St iftungsrat  wählt  aus seinen Reihen den Vorsitzenden. Bei St im m engleichheit  
entscheidet  der Vorstand.  
 
(4)  Der Vorsitzende des St iftungsrates beruft  die Sitzungen am  Sitz der St iftung bei 
Bedarf ein, m indestens jedoch einm al im  Jahr. Die Ladung erfolgt  schrift lich m it  einer 
Frist  von vier Wochen unter Angabe der Tagesordnung. Mindestens fünf 
St iftungsratsm itglieder können unter Angabe der gewünschten Tagesordnung die 
Einberufung einer Sitzung verlangen. Der Vorsitzende leitet  die Sitzungen.  
 
(5)  Der St iftungsrat  ist  beschlussfähig, wenn fünf aber m indestens ein Drit tel seiner 
Mitglieder anwesend sind. I st  dies nicht  der Fall, so hat  der Vorsitzende unverzüglich eine 
neue Sitzung des St iftungsrates m it  denselben Tagesordnungspunkten zu einem  
Zeitpunkt , der längstens drei Wochen später liegen darf, m it  einer Frist  von einer Woche 
einzuberufen. I st  in dieser Sitzung außer dem  Vorsitzenden kein weiteres Mitglied 
anwesend, entscheidet  dieser allein. Hierauf ist  in der Einladung hinzuweisen.  
 
(6)  Der St iftungsrat  fasst  seine Beschlüsse m it  einfacher St im m enm ehrheit . Bei 
St im m engleichheit  gibt  die St im m e des Vorsitzenden den Ausschlag.  
 
(7)  Über j ede St iftungsratssitzung ist  eine Niederschrift  zu fert igen, die zum indest  
Ant räge und Beschlüsse wiedergeben m uss. Protokollführer ist  eine vom  Vorsitzenden 
beigezogene Person oder ein vom  Vorsitzenden best im m tes St iftungsratsm itglied. Die 
Niederschrift  ist  vom  Vorsitzenden und dem  Protokollführer zu unterschreiben. Jeweils 
eine Abschrift  der Niederschrift  ist  den Mitgliedern des St iftungsrates und dem  Vorstand 
zuzuleiten. Nach Ablauf von drei Monaten seit  Absendung des Protokolls ist  die 
Anfechtung eines Beschlusses unzulässig.  
 
(8)  Beschlüsse können auch im  Um lauf schrift lich, per Fax oder telegraphisch gefasst  
werden, wenn alle Mitglieder des St iftungsrates m it  diesem  Verfahren einverstanden 
sind.  
 
    
�����*HPHLQVDPH�(QWVFKHLGXQJHQ�GHV�9RUVWDQGHV�XQG�GHV�6WLIWXQJVUDWHV����
   
(1)  Der Vorstand und der St iftungsrat  entscheiden unbeschadet  ihrer an anderer Stelle 
der St iftungssatzung genannten Aufgaben über folgende Angelegenheiten gem einsam :   
 
1. Änderung der St iftungssatzung,  
   
2. Auflösung und Zusam m enlegung der St iftung,  
   
3. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, soweit  der Verkehrswert  200.000 DM 
übersteigt ,  
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4. Übernahm e von Bürgschaften,  
   
5. größere bauliche Maßnahm en m it  Kosten über 200.000 DM.  
 
    
(2)  Der Vorstand und der St iftungsrat  können nach Bedarf eine gem einsam e Sitzung 
einberufen. Hierzu sind jeweils ihre Vorsitzenden berecht igt . Die Ladung hat  schrift lich 
m it  einer Frist  von drei Wochen unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.  
 
(3)  Beschlussfähigkeit  ist , abgesehen von der in der Satzung aufgeführten 
Sonderregelungen, gegeben, wenn jeweils beide Organe m indestens m it  der Hälfte der 
satzungsgem äßen Mitglieder vert reten sind. Sind in der Sitzung beide Organe nicht  
hinreichend vert reten, hat  der erschienene Vorsitzende unverzüglich eine neue Sitzung 
m it  derselben Tagesordnung zu einem  Zeitpunkt , der längstens zwei Wochen später 
liegen darf, einzuberufen. Die Ladungsfr ist  hierfür bet rägt  eine Woche. I n dieser Sitzung 
besteht  Beschlussfähigkeit , wenn beide Vorsitzende oder ihre ersten Stellvert reter 
vert reten sind. Hierauf ist  in der Einladung hinzuweisen.  
 
(4)  Die anwesenden Mitglieder des Vorstandes und des St iftungsrates wählen den 
Vorsitzenden eines der beiden Organe zum  Sitzungsleiter. Bei St im m engleichheit  
entscheidet  das Los.  
 
(5)  Beschlüsse werden m it  einfacher St im m enm ehrheit  gefaßt . Bei St im m engleichheit  
gibt  die St im m e des Sitzungsleiters den Ausschlag. Für die Änderung der 
St iftungssatzung sowie die Auflösung und Zusam m enlegung der St iftung bedarf es der 
Zust im m ung von drei Viertel der satzungsm äßigen Mitglieder.  
 
(6)  Für das Fert igen der Niederschrift  gelten die Best im m ungen des § 9 (8)  
entsprechend.  
 
(7)  Beschlüsse können auch im  Um lauf schrift lich oder telegrafisch gefasst  werden, wenn 
alle Mitglieder von Vorstand und St iftungsrat  m it  diesem  Verfahren einverstanden sind.  
 
    
�����%HJLQQ�XQG�(QGH�GHU�$PWV]HLW����
   
(1)  Die Am tszeit  eines Organm itglieds endet  m it  Ablauf der Berufungszeit , sofern keine 
Wiederberufung erfolgt .  
 
(2)  Die Mitglieder eines St iftungsorgans können ihr Am t  zum  Ende eines Geschäftsjahres 
niederlegen, wenn sie dies am  30. Juni des Jahres dem  Vorstand schrift lich angezeigt  
haben. Aus wicht igem  Grund kann das Am t  sofort  niedergelegt  werden.  
 
(3)  Ein Organm itglied kann bei grober Am tspflichtverletzung oder Unfähigkeit  zur 
Geschäftsführung oder aus sonst igem  wicht igen Grund von dem  Organ, dem  es nicht  
angehört , abberufen werden. Der Abberufene kann die Berecht igung der Abberufung 
binnen einer Frist  von einem  Monat  seit  Kenntnis gericht lich prüfen lassen. Im  Falle eines 
Rechtsst reits ruhen die Rechte des abberufenen Mitglieds bis zur rechtskräft igen oder 
einstweiligen Entscheidung des Gerichts. Erst  danach kann ein Nachfolger best im m t  
werden.  
 
    
�����(UO|VFKHQ�GHU�6WLIWXQJ����
   
(1)  Wird die St iftung aufgelöst , etwa weil sie ihren bisherigen Zweck nicht  m ehr 
erreichen kann, fällt  das Verm ögen, das nach der im  Rahm en der Liquidat ion 
vorzunehm enden Erfüllung aller Verbindlichkeiten verbleibt , an die Evangelisch-
Lutherische Kirche in Thüringen, die das angefallene Verm ögen unm it telbar und 
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ausschließlich für die in § 2 und 3 dieser Satzung angegebenen Zwecke zu verwenden 
hat .  
 
(2)  Zust iftungen des Bundes oder des Landes bzw. Zust iftungen von bundeseigenen oder 
landeseigenen Gesellschaften fallen bei Auflösung oder Aufhebung der St iftung der 
Gebietskörperschaft  zu, der der Zust iftende zugeordnet  war. Andere Zuwendungen des 
Bundes oder des Landes fallen bei Auflösung oder Aufhebung der St iftung der 
Gebietskörperschaft  zu, der der Zust iftende zugeordnet  war, sofern sich der Bund bzw. 
das Land im  Einzelfall eine solche Regelung vorbehalten haben.  
 
    
�����6WLIWXQJVEHK|UGH����
   
Die St iftung untersteht  der St iftungsaufsicht  der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Thüringen.  
 
    
�����,QNUDIWWUHWHQ�����
   
Die Satzung t r it t  m it  dem  Zeitpunkt  in Kraft , an dem  die Genehm igung der 
Aufsichtsbehörde bekanntgegeben wird. 
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